
Änderungen Anwendungserlass (AEAO) 12. Januar 2022
Zu §52 AO (gemeinnützige Zwecke), Absatz 16: politische Tätigkeiten (ohne Verweise auf BFH-Urteile etc.)

Bisherige Fassung Neue Fassung

Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungsbildung, 
Förderung politischer Parteien u. dgl.) zählen grundsätzlich nicht zu
den gemeinnützigen Zwecken i. S. d. § 52 AO.

Politik kein eigenständiger steuerbegünstigter Zweck

Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungs- und 
Willensbildung, Gestaltung der öffentlichen Meinung oder Förde-
rung politischer Parteien) zählen nicht zu den gemeinnützigen Zwe-
cken i. S. d. § 52 AO. Parteipolitische Betätigung ist immer unver-
einbar mit der Gemeinnützigkeit.

Eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinungsbildung 
schließt jedoch die Gemeinnützigkeit nicht aus. Eine politische Tä-
tigkeit ist danach unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine 
gemeinnützige Tätigkeit nach den Verhältnissen im Einzelfall 
zwangsläufig mit einer politischen Zielsetzung verbunden ist und 
die unmittelbare Einwirkung auf die politischen Parteien und die 
staatliche Willensbildung gegenüber der Förderung des gemeinnüt-
zigen Zwecks weit in den Hintergrund tritt. Eine Körperschaft för-
dert deshalb auch dann ausschließlich ihren steuerbegünstigten 
Zweck, wenn sie gelegentlich zu tagespolitischen Themen im Rah-
men ihres Satzungszwecks Stellung nimmt. Entscheidend ist, dass 
die Tagespolitik nicht Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft ist 
oder wird, sondern der Vermittlung der steuerbegünstigten Ziele 
der Körperschaft dient.

Dagegen ist die Gemeinnützigkeit zu versagen, wenn ein politi-
scher Zweck als alleiniger oder überwiegender Zweck in der Sat-
zung einer Körperschaft festgelegt ist oder die Körperschaft tat-
sächlich ausschließlich oder überwiegend einen politischen Zweck 
verfolgt.

Politische Betätigung als Mittel zur Verwirklichung satzungsmäßiger
steuerbegünstigter Zwecke

Es ist einer steuerbegünstigten Körperschaft gleichwohl gestattet, 
auf die politische Meinungs- und Willensbildung und die Gestaltung 
der öffentlichen Meinung Einfluss zu nehmen, wenn dies der Verfol-
gung ihrer steuerbegünstigten Zwecke dient und parteipolitisch 
neutral bleibt.

Die Beschäftigung mit politischen Vorgängen muss im Rahmen des-
sen liegen, was das Eintreten für die steuerbegünstigten Zwecke 
und deren Verwirklichung erfordert. Zur Förderung der Allgemein-
heit gehört die kritische öffentliche Information und Diskussion 
dann, wenn ein nach § 52 Abs. 2 AO begünstigtes Anliegen der Öf-
fentlichkeit und auch Politikern nahegebracht werden soll. Un-
schädlich sind danach etwa die Einbringung von Fachwissen auf 
Aufforderung in parlamentarischen Verfahren oder gelegentliche 
Stellungnahmen zu tagespolitischen Themen im Rahmen der steu-
erbegünstigten Satzungszwecke. Eine derart dienende und damit 
ergänzende Einwirkung muss aber gegenüber der unmittelbaren 
Förderung des steuerbegünstigten Zwecks in den Hintergrund tre-
ten. Bei Verfolgung der eigenen satzungsmäßigen Zwecke darf die 
Tagespolitik nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft ste-
hen.

Allianz "Rechtssicherheit für politische Willensbildung"
Änderungen Anwendungserlass (AEAO) 12. Januar 2022 Seite 1



Bisherige Fassung Neue Fassung

Politische Betätigung außerhalb der satzungsmäßigen steuerbe  -  
günstigten Zwecke

In Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist es nicht zu 
beanstanden, wenn eine steuerbegünstigte Körperschaft außerhalb
ihrer Satzungszwecke vereinzelt zu tagespolitischen Themen Stel-
lung nimmt (z. B. ein Aufruf eines Sportvereins für Klimaschutz 
oder gegen Rassismus).

Zu §52 AO (gemeinnützige Zwecke), Absatz 9: politische Bildung (ohne Verweise auf BFH-Urteile etc.)

Bisherige Fassung Neue Fassung

Aus dem Begriff der politischen Bildung von § 52 Abs. 2 Nr. 7 AO 
(Förderung der Volksbildung) und Nr. 24 AO (allgemeine Förderung 
des demokratischen Staatswesens) ergibt sich kein eigenständiger 
steuerbegünstigter Zweck der Einflussnahme auf die politische Wil-
lensbildung und auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung in be-
liebigen Politikbereichen im Sinne eines "allgemeinpolitischen Man-
dats".

Eine steuerbegünstigte allgemeine Förderung des demokratischen 
Staatswesens ist nur dann gegeben, wenn sich die Körperschaft 
umfassend mit den demokratischen Grundprinzipien befasst und 
diese objektiv und neutral würdigt. Ist hingegen Zweck der Körper-
schaft die politische Bildung, der es auf der Grundlage der Normen 
und Vorstellungen einer rechtsstaatlichen Demokratie um die 
Schaffung und Förderung politischer Wahrnehmungsfähigkeit und 
politischen Verantwortungsbewusstseins 
geht, liegt Volksbildung vor. Diese muss nicht nur in theoretischer 
Unterweisung bestehen, sie kann auch durch den Aufruf zu konkre-
ter Handlung ergänzt werden. 

Eine steuerbegünstigte allgemeine Förderung des demokratischen 
Staatswesens ist nur dann gegeben, wenn sich die Körperschaft 
umfassend mit den demokratischen Grundprinzipien befasst und 
diese objektiv und neutral würdigt. Ist hingegen Zweck der Körper-
schaft die politische Bildung, der es auf der Grundlage der Normen 
und Vorstellungen einer rechtsstaatlichen Demokratie um die 
Schaffung und Förderung politischer Wahrnehmungsfähigkeit und 
politischen Verantwortungsbewusstseins in geistiger Offenheit 
geht, liegt Volksbildung vor. Diese muss nicht nur in theoretischer 
Unterweisung bestehen, sie kann auch durch den Aufruf zu konkre-
ter Handlung ergänzt werden. 

Keine politische Bildung ist demgegenüber die einseitige Agitation, 
die unkritische Indoktrination oder die parteipolitisch motivierte 
Einflussnahme.

Politische Bildung ist nicht förderbar, wenn sie eingesetzt wird, um 
die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne 
eigener Auffassungen zu beeinflussen, z. B. durch einseitige Agita-
tion oder unkritische Indoktrination.
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